
















Stadt Zirndorf- Bebauungsplan ĂWeiher" mit integriertem Gr¿nordnungsplan in Weiherhof 
Begr¿ndung im Stand der Satzungsfassung Fassung vom 15.12.2025 

Zirndorf befindet sich im regionalen Planungsraum RP 7 ĂN¿rnberg". Er liegt im Landkreis F¿rth. Die Stadt 
Zirndorf ist im Regionalplan der Region 7 noch als Siedlungsschwerpunkt bestimmt. Die Weiherflªchen 
sind im Regionalplan als Teil eines landschaftliches Vorbehaltsgebiet bestimmt. 

Anderweitige ¿bergeordnete Planungen f¿r den Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung sind ak-
tuell nicht bekannt. 

3.2 Umweltpr¿fung in der Bauleitplanung 
Der Bebauungsplan wird gem. dem beschleunigtem Verfahren nach Ä 13a BauGB i.V.m. Ä 13 BauGB 
ausgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, vom Umweltbericht nach § 2 a, von den Angaben 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 wird abgesehen. 
Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange wurde eine gesonderte ¦berpr¿fung vorgenommen. Diese 
wird in Kapitel 16 dieser Begr¿ndung gesondert erlªutert. 

3.3 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung nach § 1a BauGB 
Im Sinne des Ä 1 a Absatz 3 Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit vor der planerischen 
Entscheidung bereits Eingriffe erfolgt oder als zulªssig zu erachten sind. Der vorliegende Bebauungsplan 
umfasst eine festgesetzte Grundflªche von weniger als 20.000 m2 , gemªÇ Ä 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB sind 
planungsrechtlich Eingriffe bereits mºglich, so dass sich f¿r die Aufstellung des Bebauungsplans ĂWeiher" 
kein weiterer Ausgleichsbedarf im Rahmen der Bauleitplanung ergibt. 

4. Allgemeine Lage des Baugebietes 

Das Planungsgebiet befindet sich im Nordwesten von Weiherhof, einem Stadtteil von Zirndorf. Die ¿ber-
planten Flªchen sind wie folgt im Stadtgebiet verortet: 
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Das Gebiet wird umgrenzt: 
- im Westen: durch die Fr¿hlingsstraÇ und anschlieÇende Siedlungsflªchen 
- im Norden: durch angrenzende Siedlungsflªchen 
- im Osten: durch angrenzende Siedlungsflªchen 
- im S¿den: durch die Weiherhofer HauptstraÇe und anschlieÇende Siedlungsflªchen 
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Stadt Zirndorf - Bebauungsplan ĂWeiher" mit integriertem Gr¿nordnungsplan in Weiherhof 
Begr¿ndung im Stand der Satzuncisfassung Fassung vom 15.12.2025 

6. Geplante Nutzungen und GrºÇe des auszuweisenden Gebietes 

6.1 Nutzungen 
F¿r das Plangebiet wird grundsªtzlich die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets i.S.d. Ä 4 BauNVO 
vorgesehen. Dies entspricht der faktisch auch im überwiegenden Teil bereits im Bestand ausgeübten Nut-
zung. Diese wird durch die getroffenen Festsetzungen langfristig gesichert und regelnd die Weiterentwick-
lung gesteuert. Durch die Einbeziehung der Wasserflªchen und Uferbereiche der Weiher im s¿dlichen Teil-
bereich in die Planung wird dort bauplanungsrechtlich deren Erhalt der Weiher sichergestellt. 
Es wird eine angemessene Nachverdichtung im Bestand durch die zuk¿nftig geplanten Nutzungen ermºg-
licht. 

6.2 GrºÇe des auszuweisenden Gebietes 
Gesamtflªche ca. 2,89 ha 100,0 % 

Wohnbauflªchen ca. 1,74 ha 60,2% 
Wasserflªche ca. 0,62 ha 21,5 % 
¥ffentliche Gr¿nflªchen ca. 0,12 ha 4,1 % 
Private Gr¿nflªchen ca. 0,41 ha 14,2 % 

6.3 ErschlieÇungskosten 
Der überplante Bereich ist bereits vollständig erschlossen. Soweit durch die Nachverdichtung zusätzliche 
Ver- und Entsorgungsanlagen sowie VerkehrserschlieÇungen erforderlich werden, handelt es sich um pri-
vat ErschlieÇungsanlagen der individuellen Vorhabentrªger. Zusªtzliche ºffentliche ErschlieÇungen sind 
nach aktuellem Kenntnisstand nicht erforderlich. Entstehende Kosten f¿r die zusªtzlichen ErschlieÇungen 
sind durch die privaten Vorhabenträger zu tragen. Für die Stadt Zirndorf gerben sich durch die Überplanung 
keine zusätzlichen Erschließungskosten. Die bestehenden Anlagen sind nach aktuellem Kenntnisstand 
ausreichend dimensioniert. 

7. Bebauung 

Um eine geordnete Entwicklung innerhalb des Planungsbereiches zu erreichen, werden aus stªdtebauli-
chen Gr¿nden Festsetzungen zur geordneten Entwicklung der ¿berplanten Flªchen getroffen. 

Ziel ist es, mit den Planungen den Anforderungen eines qualifizierten Bebauungsplanes zu genügen. Dem-
entsprechend muss der Bebauungsplan mindestens Festsetzungen ¿ber die Art und das MaÇ der bauli-
chen Nutzung und die ¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen enthalten. Dar¿ber hinaus werden gr¿nordneri-
sche Festsetzungen zur Ein- und Durchgr¿nung des Planungsraumes festgesetzt. 

Die Festsetzungen werden aus städtebaulichen Gründen im Sinne des § 9 Abs. 1 BauGB zur geordneten 
städtebaulichen Entwicklung der Planungsgebietsflächen getroffen. 

7.1 Art der baulichen Nutzung 
Mit der vorliegenden Planung wird f¿r den Bereich der Siedlungsnutzung ein allgemeines Wohngebiet 
gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Die Festsetzung ist unter Beachtung der städtebaulichen Gesamtsituation, 
der geplanten Nutzungen in Abwägung aller Belange {bestehende Nutzungen im Umfeld, beachtenswertes 
stªdtebauliches Umfeld, Emissionen im Umfeld etc.} als vertretbar zu erachten. Der gewªhlte Gebietstypus 
entspricht auch der faktisch im Plangebiet bereits ausgeübten Nutzungsart. 

Sie ermºglicht angemessen die Umsetzung des planerischen Zieles ein kurz- und mittelfristig verf¿gbares 
Angebot an zusätzlichen Wohnbauflächen im Sinne der Nachverdichtung in Weiherhof zu schaffen. Die 
Planungen arrondieren in angemessener Weise die bereits erfolgten Entwicklungen im städtebaulichen 
Umfeld. 
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Stadt Zirndorf - Bebauungsplan „Weiher" mit integriertem Grünordnungsplan in Weiherhof 
Begr¿ndung im Stand der Satzunnsfassung Fassung vom 15.12.2025 

F¿r einzelne bauliche Anlagen war es aus stªdtebaulicher Sicht als vertretbar zu erachten, eine ¦berschrei-
tung der festgesetzten Baugrenzen zuzulassen, da hiervon keine wesentlichen negativen Auswirkungen 
auf die stªdtebauliche Gesamtentwicklung zu erwarten waren. Dementsprechend wurde f¿r Hauseingangs-
überdachungen eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen um max. 1,50 m zugelassen. Terras-
sen und Balkone mit/ohne ¦berdachung sind ohne Tiefenbegrenzung auch auÇerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen zulªssig. 

Nebenanlagen i.S.d. Ä 14 BauNVO d¿rfen auch auÇerhalb der festgesetzten Baufenster errichtet werden, 
da hiervon im Regelfall keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Sie d¿rfen aber nicht innerhalb 
der festgesetzten privaten Gr¿nflªchen errichtet werden. 

In den Abwägungsprozess zu den überbaubaren Flächen wurden auch die Belange der bestehenden He-
cken- und Gehºlzstrukturen einbezogen. Die Ufer der besehenden Weiher weisen einen dichten Bewuchs 
auf. Da Hecken in der Regel keine ¿bermªÇige Hºhenentwicklung aufweisen und der Abstand von den 
Bäumen zur bebaubaren Fläche ausreichend groß ist, wurde von der Festsetzung einer Baumfallzone ab-
gesehen. 

Die Bªume befinden sich in privatem Eigentum. Aktuell sind nach ºrtlicher Begehung zudem keine konkre-
ten Gefahren und Hinweise auf Gefahren bekannt, welche ein über das allgemeine, abstrakte Risiko hin-
ausgehendes Gefahrenpotential der vorhandenen Bªume erkennen lassen. Erkennbar war, dass an ein-
zelnen Bäumen und Gehölze die erforderlichen Pflegemaßnahmen in der Vergangenheit nicht ausreichend 
durchgeführt wurden. Hier kann die Stadt Zirndorf aber keine entsprechende Abhilfe schaffen, da es sich 
im Regelfall um die privaten Verkehrssicherungspflichten und Pflegeverantwortungen der privaten Grund-
st¿ckseigent¿mer handelt. Hinsichtlich des abstrakten Risikos aus Baumfall wurde durch das Bundesver-
waltungsgericht, BVerwG, zum Gefahrenpotential von Bäumen in einem Urteil ausgeführt: 

„Die generell bestehende Möglichkeit, dass Bäume, auch wenn sie gesund sind, den Belastungen durch 
starke Stürme nicht standhalten und umstürzen oder abbrechen und dabei Schäden an Personen oder 
Sachen verursachen können, zählt demgegenüber nach der Rechtsprechung zum allgemeinen Lebensri-
siko. Eine solche bloß abstrakte Baumwurfge fahr stellt keine Gefahr im Verständnis der Baumschutzvor-
schriten dar." 

Der verkehrssichere Erhalt, bzw. die Pflege der bestehenden Bªume obliegt den jeweiligen Eigent¿mern 
der Grundstücke im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht. Die vorhandenen Baumbestände sind daher 
regelmäßig auf ihren Erhaltungszustand zu untersuchen und dieser durch Pflegemaßnahmen jederzeit zu 
gewªhrleisten. 

7.4 Flªchen f¿r die Wasserwirtschaft 
Mit ursächlich für die Aufstellung des Bebauungsplans waren die bestehenden Weiherflächen innerhalb 
des überplanten Gebietes. Diese wurden daher bewusst in als Wasserflächen im Plangebiet festgesetzt 
und somit gesichert. Hiermit soll deren wasserwirtschaftliche Funktion als Teil wasserführenden Struktur in 
Weiherhof sowie auch den (zumindest noch theoretisch) bestehenden Möglichkeiten der Weiherbewirt-
schaftung in Form der Fischhaltung u. ª. Rechnung getragen werden. 

Es wurde somit aktiv auf den Erhalt der bestehenden Weiherstrukturen hingewirkt. Gleichzeitig zeigt sich 
aber, dass gerade die Uferstrukturen der Weiheranlagen teilweise in sanierungsbedürftigen Zustand sind. 
Insbesondere dann, wenn diese wieder eine Fischnutzung u. ª. zugef¿hrt werden sollen. Zudem ist in 
einem Teilbereich auf der Nordseite der Weiherstrukturen eine gewisse Bebauung als vertretbar anzuse-
hen. Eingriffe in die Weiherstrukturen können daher nicht per se abschließend ausgeschlossen werden. 

Es wurde daher im Bebauungsplan eine Öffnungsklausel aufgenommen, welche verträgliche Eingriffe in 
die Weiherstrukturen zulässt, wenn hierdurch keine nachteiligen Auswirkungen auf die bestehenden Volu-
men der Weiheranlagen entstehen und der Eingriff in die Weiheranlagen vor Ort Volumengleich ausgegli-

Ingenieurb¿ro Christofori und Partner, GewerbestraÇe 9, 91560 Heilsbronn 
Telefon: 09872 / 95 7 11 - 0 Å Telefax: 09872 / 95 7 11 - 65 Å info@christofori.de Seite 17 von 37 























Stadt Zirndorf - Bebauungsplan ĂWeiher" mit integriertem Gr¿nordnungsplan in Weiherhof 
Begr¿ndung im Stand der Satzungsfassung Fassung vom 15.12.2425 

Immissionsbelastungen aus Verkehrslªrm: 
Aus den zulässigen Nutzungen im Planungsgebiet entstehen grundsätzlich Verkehrslärmbelastungen für 
das städtebauliche Umfeld. Aufgrund der im Verhältnis geringen Plangebietsflächen ist aus den Planungen 
selbst mit merklichen Verªnderungen der bestehenden Verkehrslªrmbelastungen zu rechnen. Es handelt 
sich um unmaßgebliche Verkehrsbelastungen aus den Planungen für das Umfeld. 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslªrmbelastungen aus dem Umfeld sind aufgrund der Entfer-
nungen zu den maßgeblichen lärmbelastenden Straßen (insbesondere der Banderbacher Straße) als ge-
ring einzustufen. Die im Verhªltnis groÇe Entfernung lªsst hier mit hinreichender Sicherheit von einer an-
gemessenen Bewältigung möglicher Immissionskonflikte durch bauliche Maßnahmen im Rahmen der kon-
kreten Vorhabenplanung ausgehen. Auf eine weitergehende Untersuchung der Verkehrslärmauswirkungen 
wurde daher in Abwªgung aller Belange verzichtet. 

In der Gesamtabwägung kann nach sorgsamer Abwägung davon ausgegangen werden, dass die sich aus 
Verkehrslªrm ergebenden Immissionskoriflikte angemessen ber¿cksichtigt werden kºnnen. 

Immissionsschutz aus Baustellenverkehr und Baustellenbetrieb 
Wie bereits im Kapitel 8 - ErschlieÇung ausgef¿hrt, ist f¿r die Errichtung neuer Gebªude mit Baubetrieb 
und Baustellenverkehr zu rechnen. Der Baustellenverkehr kann über die Straßen im Umfeld abgewickelt 
werden. Aus dem Fahrverkehr der Baustellenfahrzeuge entstehen somit sowohl auf den Zu- und Abfahrts-
wegen als auch durch Fahrbewegungen auf den Baustellen selbst Lärmemissionsbelastungen für das Um-
feld. 

Es ist davon auszugehen, dass der Baubetrieb im Regelfall nur innerhalb der Tagzeiten stattfindet. Somit 
kann nach allgemeinem Kenntnisstand, aufgrund der im Verhältnis geringen Größe des Baugebietes davon 
ausgegangen werden, dass die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) 
auf den Zu- und Abfahrten durch die Fahrbewegungen der Baufahrzeuge nicht überschritten werden. 

F¿r den Baustellenbetrieb selbst ist durch den Bauherrn die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz 
gegen Baulärm — Geräuschimmissionen — (AVV Baulärm) zu beachten. In dieser Norm werden die beach-
tenswerten Immissionsrichtwerte festgesetzt und zudem MaÇnahmen zur Minderung der Immissionsbelas-
tungen f¿r das stªdtebauliche Umfeld definiert. Die Immissionen f¿r das Umfeld kºnnen zudem durch den 
Einsatz von lärmarmen Baufahrzeugen, Baumaschinen und Verfahrensweisen minimiert werden. 
Staubimmissionen aus dem Baubetrieb kºnnen durch entsprechende StaubminderungsmaÇnahmen (Be-
rieselung, Vorhªnge, etc.) minimiert werden. 

In der Gesamtbetrachtung ist davon auszugehen, dass unter Beachtung der gesetzlichen MaÇgaben und 
technischen Normungen ¿bermªÇige Belastungen des stªdtebaulichen Umfeldes nicht zu erwarten sind 
und die maÇgeblichen Immissionsrichtwerte nicht ¿berschritten, bzw. durch entsprechende Vermeidungs-
oder MinimierungsmaÇnahmen ber¿cksichtigt werden. 

Immissionsbelastungen aus der Amphibienpopulation 
In den Weihern im Planungsgebiet sowie im stªdtebaulichen Umfeld sind zahlreiche Amphibien beheima-
tet. Während der Laichsaison ist durch die vorhandene Population mit einer entsprechenden Geräuschku-
lisse zu rechnen, diese Immissionen aus der bestehenden Amphibienpopulation sind zu dulden. 

Gesamtbetrachtung des Immissionsschutzes: 
In der Gesamtabwägung kann daher davon ausgegangen werden, dass die sich ergebenden Immissions-
konflikte angemessen und sicher gelºst werden kºnnen. Die Belange des stªdtebaulichen Umfeldes blei-
ben gewahrt. Die Umsetzung der Planungen ist in angemessener Weise mºglich. 
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